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Vom guten Willen ZUT Tat!
Beweisen wir, dass wir halten, was ivir versprechen

Für den Fall, lieber Leser, dass Sie die «Seite der eigenen Meinung» (S. 2)
nicht mehr lesen oder noch nicht gelesen haben, bitten wir Sie, dies
ausnahmsweise zu tun oder nachzuholen. Sie werden nämlich nachher mehr
Verständnis, für diese Zeilen haben. Wir danken.

Wir haben schon oft darauf hingewiesen, wie gefährlich das Mitfahren
auf dem Traktor oder Traktorzug sein kann. Der eingangs erwähnte Gerichtsfall

zeigt, dass ein falsch plazierter Mitfahrer Unfälle selbst dann erleiden
kann, wenn man glaubt, Vorsichtsmassnahmen ergriffen zu haben.

Wir erlassen daher für den Monat August (und selbstverständlich für die
weitere Zukunft) folgende Parole:

Duldet das Mitfahren auf dem Traktor oder Traktorzug nur, wenn
es unbedingt nötig ist.

Mitfahrer plaziere man, wenn möglich, immer hinten auf den
letzten Anhänger. Geht dies nicht, so treffe man die nötigen
Vorsichtsmassnahmen.

B Kinder gehören nur auf Anhänger und dies nur unter Aufsicht von
Erwachsenen.

Wir möchten das Hauptgewicht auf den letzten Punkt verlegen. Bei der
Fahrt zur eingangs erwähnten Gerichtsverhandlung sind wir in einem
Umkreis von 30 km von Brugg zweimal Traktoren begegnet, auf deren Plattform

Kinder Platz genommen hatten. Das hat uns nicht besonders gefreut.
Wir haben uns gesagt, es ist gut, dass Civis spectans viel an sein Büro
gebunden ist, sonst würde er die Traktorführer in der «Automobil-Revue» noch
öfter an den Pranger stellen. Wir haben im Hinblick auf die 11. Landw.
Ausstellung in Luzern bereits zu Beginn des Jahres geschrieben, die Traktorführer

können in Luzern nichts ausstellen, dafür zeigen sie während des

ganzen Jahres auf der Strasse, dass sie diszipliniert und rücksichtsvoll sind.
Dabei waren wir der Meinung, dass man nicht nur gegen fremde Strassen-
benützer, sondern selbstverständlich auch gegenüber den Familienangehörigen,

besonders auch gegenüber den Kindern rücksichtsvoll sein soll. Das ist

man, wenn man sie nicht durch Mitfahrenlassen auf dem Traktor unnötig
Gefahren aussetzt. Leider denkt man nicht an ein Unglück, bis einmal das
Schreckliche geschehen ist..., dann, am Grabe eines lieben und hoffnungsvollen

Sprösslings, denkt man: ....«hätte ich nur !».
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Der Gerechtigkeit halber und damit Civis spectans beim Lesen dieser
Zeilen nicht auf ein allzu hohes Ross sitzt (und dann herunterfällt!), sei zur
Ehre der Traktorführer gesagt, dass wir auf der genannten Fahrt und bei
anderen Gelegenheiten mit grosser Genugtuung feststellen konnten, dass
viele Traktorbesitzer sehr korrekt fahren, viel korrekter als zahlreiche
Automobilisten. Das freut uns jedesmal ausserordentlich, und wir danken allen
bekannten und unbekannten Rittern der Landstrasse für ihr korrektes
Benehmen. Rr.

Type TK 15

Der Traktor für Klein- und

Mittelbetriebe sowie zur Ergänzung
neben Gross-Traktor und Pferden

im Grossbetrieb. Lassen Sie sich

vor Anschaffung eines Traktors
unseren kleinen DIESEL mit der

grossen Leistung unverbindlich
vorführen. Verlangen Sie sofort

unsere Gratisprospekte und eine

Vorführung auf Ihrem eigenen

Betrieb. Sie werden von den

Leistungen überrascht sein

mit den grossen Vorzügen:

• Sparsamster, tausendfach bewährter 10-PS-Dieselmotor

• startfreudig, immer betriebsbereit
auch mit Anlasser lieferbar.

• 4-Gang-Getriebe (4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang),
Differential und Differentialsperre

• 2 zentralgelagerte Zapfwellen (1 normalisiert)

• 4-Radbremsen, hinten Einzelradbremsen

• Spurverstellung der Vorder- und Hinterräder

• ausserordentliche Wendigkeit, kleinster Wendekreis

• einfachste Handhabung und Bedienung

• vielseitige Gerätereihe

• erstaunliche Zug- und Pflugleistungen
• Wichtig Nebst all diesen Vorteilen günstig im Preis.

Der

Grunder-Diesel

Klein -Traktor

ûruttâer^ & CO. AG.

Für Grunder - Einachs - Traktoren
und Grunder - Frontmäher - Pionier
verlangen Sie spezielle Prospekte.

Tel. (061) 38 14 66
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